






















 | 47533 Kleve

Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin
Frau Sonja Northing
Landwehr 4 - 6
47533 Kleve

Telefax' Ob. Juni 2016

=..07. 
Juni 2016

6,+6)
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In der öffentlichen Auslegung: Bebauungsplan 1-083-3 | Mängelrügen I Einwände

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

Sie sollten als Chefin derVerwaltung von mir fundierte Informationen darüber bekommen,
dass derBebauungsplan 1-08&3 im Zusammenhang zu sehen ist mit den rechtsverbindlichen
aber unvollendeten Bebauungsplänen 1-08&0 und 1{8}1 und mit dem zwzeit ruhenden
Bebauungsplan 1-083-2 vom 26.A9.2001, der zuletzt im Rat der Stadt Kleve am 04. 07.2012
erörtert wurde und die ,,Bebauuungspläne 1-083'0 und 1-083-1 ersetzen und bestehende
Konfliktsituationen regeln sollte."

Der vierte Bebauungsplan 148&3 auf dieser kleinen Fläche ist nun im Verfahren und beweist
die Fehlplanung vom22.12.1999 und das Dilemma in der die Stadt Kleve und ein Antrag-
steller auf Erteilung einer Baugenehmigung sich befinden. Investoren oder Bauträger kann
die Stadt Kleve nicht von'r'eisen Es ist davon auszugeherr, dass emeut Stückwerk entsteht.

Wegen erheblicher Mängel der Abwägung nach S 274BauGB, der Nichteinhaltung
von fonnellen Rechtmäißigkeiten und materieller Rechtsverlustg
lehne ich den Bebauungsplan L-083-3 als alleiniger direkt Betroffener ab.

1. Für den Bebauungsplan 1-08$2 fand in der Zeit vom 24.09.2001 bis 08.10.2001 eine
Bürgerbeteiligung statt. Ich erkärte dass ich keine Fläche für die Erschließung des nebenan
liegenden -Grundstückes zur Verftigung stellen werde. Die Stadt Kleve stellte
schriftlidr zu der Erklärung von  fest:

,,Zu einem Flächenverkauf für die Erschließung des Grundstäckes sei er nicht
bereit. Dieses Grundstück könne über die Hoffmannallee erschlossen werden."

Dieses hätte der zuständige Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Kleve bei der Einleitung
des Verfahrens zlun Bebauungsplan 1-08&3 wissen müssen.

Die Ablehnung ftir die Bereitstellung meiner Grundstäcksfläche hat weiter Bestandskraft.

Diese erhebliche Rechtsverletzung zu meinem Nachteil wird von mir gerügt

) br der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt Kleve vom 14.05.2016 in der,,Rheinischen
Post" fehlte der F{inweis, dass der Bebauungsplan 1-0&}3 im ,,Bereich der Karl-Leisner-
Straße" liegt. Der Bebauungsplan 1-08&3 wurde nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht.
Die Bürger der Stadt Kleve wurden nicht sachgerecht informiert.

Die verletzte Redrtsvorschrift Wird von mir gerügt.
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Zu denFestsetzungen die redrtliche Beurteilung der StadtKleve im Schreiben v.25.01.2012

4 ,,Eine Widmung der Karl-Leisner-StraJ\e ist zurzeit nicht möglich, da der tatsächliche StraJien-v' 
aerlauf nicht mit den Festsetzungerl derBebauungspläneLAß-0und1-083-L übereinstimmt.
Eine .Wi"dmung, die aon den Festsetzungen eines BebauungsVlanes ahweicht, wäre nicht zulössig.
Im Ubrigen ist die Stadt Klme nicht Eigentümer11t aller betroffenen StraJ\enftächen. Eine
Zustimmung der Grundstückseigentümer oder eine Uherlassung des Grunilhesitzes ist bislang
nicht zu erlaartert". (gez. )

,,Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Straßenverkehrsredrt das Straßenredrt voraus-
setzt. Es können deswegen nur Regelungen innerhalb des Rahmens getroffen werdert in
dem der Verkehr durdr die wegeredrtlidre Widmung zugelassen ist."

Weitere Mäingel und Rechtsverluste, die bei der Bewerturlrgzru berücksichtigen sind.
Festsetzungery Sondenegelungen und Auflagen sollten endlich eingehalten werden.

Der Bebauungsplan 1-083-3 schafft aus meiner SOjährigen Kenntnis der Örtlichkeit zusätz-
liche Konfliktsituationen. Es wird ein Verkehrschaos entstehen. Weil die Karl-Leisner-Straße
für den Verkehr nicht gewidmet werden kann, lehne ich die Straßenverkehrsfläche von und
vor meiner Grundstticksfläche ab. Diese Fläche ist vom Zuschnitt und Straßenverlauf von
effektiv 2,70 m Breite für USK-Müllfahrzeuge und Lkw völlig ungeeignet.

Außerdem weise ich darauf hin" dass diese Straßenverkehrsfläche für midr eine
Behinderung nach $ 1 SIVO darstellt und als rechtwinkelige Zufahrt und uneinsehbare
Ausfahrt vor meinem Wohngrundsttick beim Befahren und für Fußg?inger lebensgefährlich
ist. Für Feuerwehr-Fahrzeuge ist eine gerade Zufahrtvorgesdrrieben, die so nidtt vorhanden
ist. Rettungsfahrzeuge werden behindert. Hinzu kommt gegenüber eine ,,unzulässige Ein-
und Ausfahrt" z.fir:. Bereich des hinteren ungepflegten Tönnissen{enters mit ankommen-
den und abfahrenden Pkw und Lkw-Andienungsverkehre. Bei Familienfeiern wird die pri-
vate Bucht vor meinemWohngebäude mit Pkw zugestellt. Es gibt keine weiteren Parkplätze.
Diese Straßenverkehrsfläche ist von meinem privaten Grundbesitz vollstäindig eingegrenzt.

In der Begründung des Bebauungsplanes 1-083-3 ist meine Grundstücksfläche Flurstäck
m Bebauungsplan L-083-1als Verkehrsfläche festgesetzt. Diese Festsetzung wird von

mir abgelehnt. Die Gartenfläche bleibt als Abstandsfläche gegen Läinrrimmissionen und
Schutz vor Lkw Stickoxide erhalten. Rechtsgeschäfte mit der Stadt Kleve lehne ich ab.

Räumungsbagger, Massen-Lkw, die Mengen von toxischen Bauhof-Altlasten ober- und
unterirdisch, Aushub, Baumaterial durch ein Nadelöhr transportieren müssery Baumfäll-
fahrzeuge, Baukräne, Straßerrbauarbeiten und Versorgungsfahrzeuge werden über Jahre
meine Einfahrt zu meinem Wohngrundstück zusätzlich blockieren, weil in der Karl-Leisner-
Straße st?indig ein Verkehrsstau durch 40 t- Lkw vorhanden ist, die sich im Tönnissen-Center
niedergelassen haben. Mein Wohngebäude und meine Grundstücksfläche werden beschädigt.

Eine Umweltprüfung nach $ 2 Abs. 4 BauGB ist nicht vorgesehen. Dieses wird von mir
gerügt. Eine Umweltprüfung ist nach obigen Darlegungen unbedingt erforderlich.

USK-Müllfahrzeuge haben im Bebauungsplan 1-0893 keine Wendemöglichkeit. Die Stadt
Kleve kann keine Genehmigung auf Durchfahrt zur Hoffmannallee vorweisen.

Vor Wohngebäude soll eine Abfallentsorgungsfläche eingerichtet werden für 25
Mülltonnen a'uf 12 qm, Sperrguf Glascontainer und Ablagerungen für 7 Baufenster und ca.
80 Bewohner des neuen Ortsteils. Diese Abfallentsorgungsfläche ist im Planentwurf unmög-
lich platziert und ist ein Hindernis beim Herausfahren aus  Garage. Auf meinen
Antrag wurde diese Fläche urr 2,25 m von der Stadt Kleve, Herr , nachträglich
Ende2002genehmigt,damitidlausm aragefahrenkonnte. Die Fläche ist durch eine
farbigePflasterung erkennbar. Die Abfallflädre an dieser Stelle wird von mir abgelehnt!
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Die Erschließungsvariante des Bebauungsplanes 1-0830 mit einem Fußweg von der
Südstraße wurde von den Grundstückseigentümern Südstraße blockiert und soll nun laut
Planentwurf aufgehoben und die überbaubaren Flächen um ein Drittel vergrößert werden.
Dadurch werde ich in meinen individuellen Rechten verletzt, weil sich eine rechtswidrige
Erschließungsstraße vor meinem Wohngebäude Karl-Leisner-Straße  konzentrieren soll"
Die im Entwurf angezeigte lü)o/oige Verkehrsstraße ist im Bebauungsplan 1-083-1 nicht
vorgesehen und wird deswegen von mir als allein nachteilig Betroffener strikt abgelehnt.

Es gibt bereits eine Verkehrsfläche,37 m vorher, mit eingetragenem Geh, Fahr- und Leitungs-
recht an der die zwei Doppelhäuser Karl-Leisner-Straße 12,'L4,16 und 18 liegen, die bei einer
klugen städtebaulichen Planung für den Antragsteller zu nutzen wäre. Die Ver-
schwendung an Grund und Boden durch eine weitere zugepflasterte Fläche für eine zweite
Straßenverkehrsfläctre ist auch für die Träger öffentlicher Belange Grun{ diese zusätzliche
Überversiegelung einer nidrt widmungsfähigen Verkehrsstraße abzulehnen.

Zu den Ausführungen kommt hinzu, dass die Stadt Kleve leichffertig mein Teilgrundsttick
Flurstück    (Anlage 1) und ihr eigenes Grundstück Flurstück qm an die
Grundstückseigentümer Südstraße  verkauft hat. Dass meine Grundstticksfläche  in
den Eigenbesitz eines Dritten übergeht und der als Nadrbar mit dieser Übertragung Nutzen
ziehen kann, sah mein Grundstückskaufuertrag vost27.l1.2m mit der StadtKleve nicht vor.

,,Ist ein Teil eines Rechtsgeschäft nichtig so ist das ganze Redrtsgeschäft nichtig." S 139.

Das Rechtsgeschäft über meinenGrundstücksverkauf von qm an dieStadt Kleve stehtmit
der tatsächlichen Rechtslage nicht in Übereins Das Rechtsgeschäft ist, wie vorste-
hend dargelegt, sittenwidrig. Eine Gegenrechnung über den Verkauf meiner Grundstücks-
fläche und den tatsächlichen Erschließungskosten hat die Stadt Kleve bis dato nicht vorgelegt.

Eine Gegenleistung beim Verkauf dieser beiden Flurstticke  und  in Form einer
Zuwegongund Erschließung von der Südstraße  aus, urn an die im hinteren Bereich liegen-
den Wohnbauflädren zu gelangen, wurde von der Stadt Kleve nictrt erzielt.
Die mangelhafte Weitsicht der Grundstückseigentümer Südstraße , audr durch die 16 ]ahre
andauernde Blockade einer Zuwegung von der Südstraße aus, rächt sich jetzt. Diese Fläche
ist als unzulässiger baumbepflanzter Hügel in der Karl-Leisner-Straße zu erkennen. Anlage 3

Der Bebauungsplan 1-08&0 sah in diesen Flurstücken  und  fieü Flurstück )
eine Baumanpflanzung vor. Die Zwischenflädren wären für Pkw-Stellplätze ideal gewesen
und auch die eingeschlossene Wohnbaufläche hätte von hier aus mit einer klugen Planung
erschlossen werden können. Diese vier Versäumnisse der Stadt Kleve werden gerügt.

Meine Grundsti.icksfläche diente nie dazu, dass Nachbarn links und rechts von der Lage mei-
nes Grundsttickes mit einer Durchwegung profitieren und ihre Baugrundstticke mit Gewinn
an Bauwillige verkaufen können. Meine Grundstücksfläche war nur als Wende-Zufahrt {ir
eine Wendeanlage für Müllfahrzeuge der USK laut Baugenehmigungsbehörde vorgesehen.

Jetzt wrrd ein Entgegenkommen von mir für einen Antragsteller einer Baugenehmigung
durctr eine vorgeschobene Änderung des Bebauungsplanes 1-08&0 und des Bebauungs-
planes 1-083-1benötigt, um Festsetzungen von überbaubaren Flächen zu verändern.
Vor und von meinem Grundstück wird es keine zweite Verkehrsstraße geben.Ich gebe allen
Entscheidungsträgem zu bedenkerL dass ich als einziger nachteilig Betroffener zusätzlichen
Straßenverkehr, Lärmimmissionen und Stickoxide hätte von vome, von links und von rechts.

Die Anforderungen für ein gesundes Wohnen sollten von der Stadt Kleve gewahrt werden.
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Mein Grundstückskaufuertrag vom 27.1'1.2W0 mit der Stadt Kleve über  qm galt mit der
Einschr?inkung, dass dieses Rechtsgeschäft nur g"ltig ist ftir die Eneichbarkeit einer Wende-
anlage, vorher,,tlnechter Wendekreis" im Bebauungsplan 1-083-0, später,,Giraffenhals" und
nur dafür, ,,damit Müllfahrzeuge der USK besser wenden könner1" so F{err wörtlictr"
Mitarbeiter in derBauverwaltung der Stadt Kleve, den ich als Zeuge benennen werde.

Eine Durchwegung in den hinteren Bereich des Tönnissen-Centers und des
Grundstückes ist im rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 1-083-l nicht ausgewiesen.

Mit der Umschreibung an22.A3.2002 im Grundbuch ging meine Grundstücksfläche an die
Stadt Kleve. In diesem Zwischenzeitraum bis zum Grundbucheintrag wurden trotzdem die
Nichteinhaltung der Festsetzungen im Bebauungsplan 1-083-1 und Sonderregelungen laut
Bauschein  Abweichungen im Straßerrverlauf und Rewe-Andienungen von der Stadt
Kleve geduldet. Noch mit Schreiben vom M.O7.200l verlangte die Stadt Kleve von mir eine
Rückerstattung von  DM für qnä1 DhA 

Diese Rechtsverletzungen werden von mir gerügt. Wegen Rechtsverlust könnte ich die
Grundstäeksfläche vor Ablauf der BGB-Frist von 30 |ahren laut $ 124 zurückfordern,

weil ich von der Stadt Kleve getäuscht wurde bezüglich der Wendeanlage durch
einen Mitarbeiter der Bauverwaltung der Stadt Kleve und der Andierrungsänderung
des Rewe-Marktes, ohne midr über diese Anderung als Angrenzer zu informiererl

weil die StadtKleve mit demAufstellungsbesdrluss vom 11.05.2016 des Bebauungs-
planes 1-083-3 die für mich bindende Rechtsgrundlage aufkündigt, um eine 100%ige
Verkehrsstraße vor und von meinem Grundbesitz einzurichten und zur Realisierung
weiteren Grundbesitz mit dem Flurstück von mir benötigt,

weil die Wendeanlage im,,Bereich ohne Ein- und Durchfahft'eine ,,unzulässige
Durchfahrt" ist, so der Landrat des Kreises Kleve im Schreiben vom 26.10.2004:

,,Unbeachtet dessen erscheint es notwendig und erforderlich eine konsequente Beachtung der
aus dem Bauschein ergebenden Auflage insbesondere hinsichtlich der Ziffer A 87 sicher-
zustellen. Weiterhin ist erkennbflr, dass in der Ortlichlceit entgegen den Darstellungen des

Bebauungsplanes 1-083-1 ,,Bereich ohne Ein- und Durchfahrt" eine unzulißsige Durchfahrt
eingerichtet u)urde." (gez )

Hiezu die Antwort der Stadt Kleve an den Landrat des Kreises Kleve vom 29.11.2ü)4:

,,In der Tat entspricht die ,,Durchfaltrt ,,ohne Ein- unil Ausfahrt" nieht dem Bebauungsplan
1-083-1. Sie wurde seinerzeit unter Widnrufoorbehalt gestattet. Zu einem Wderruf wird dnzeit
keine Veranlassung gesehen, da der hintere Bereich meinen aWuellen Feststellungen zufolge kaum
als Parkplatz angenommen wiril und es daher nicht zu Störungen kommt." (gez. 

Adrt Parkplatz-Besdrwerden seit 15. 01.2007 (Antwort von F{erm  am 20.03.2ffi7)
bezüglidr des redrtswidrigen Parkplatzes haben trotz des angekändigter, ordnungsbe-
hördlidren Verfahrens vom L3.03.2008 (Herr ) zu keinem neuen Sachstand geftihrt.

Weil die Stadt Kleve Festsefuungen, wie zuvor nachgewiesen, missachtet, stelle ich als
Grundstückseigenttimer keine Flächen ftir den Bebauungsplan 1-083-3 zur Verftigung.

Im ,,Guten Glauben" darauf, dass die Festsetzungen in den Bebauungsplänen 1-083-0 und
1-083-1 eingehalten werden" habe idr 2002 das Wohnhaus Karl-Leisner-Straße  gebaut.
Die Enttäusdrung ist groß. Der Vertrauenssdraden ist nach $ 39 BaUGB beträdrtlidr.

Deshalb gehe idr davon auq dass die politischen Kräfte im Rat der Stadt Kleve sich beraten
und aufgrund meiner vorstehenden Darlegungen rechtswahrend eine Entsdreid*g treffen.

3.

Mit freundlichen Grüßen 3 Anlagen
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Die vorgesehene Ein- und Ausfahrt hat eine Breite von 3,80 m und ist für Pkw
und Lkw völlig ungeeignet. Die Fläche vor Garageneinfahrt und Karl-
Leisner-Straße wird von  seit 2003 sauber gehalten und von Unkraut befreit.
Dazu gehört zum Parken auch die Parkbucht auf  privaten Grundstück.
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47533 Kleve

An die
Stadt Kleve

Die Bürgermeisterin
Fr. Sonja Northing
Landwehr 4 -6

47533 Kleve

Kleve, den 06.06.2016
Telefon:

Fax: 

öffentliche Auslegung Bebauungsplan 1-083.3

Rüge der Aufstellung wegen Normenverstößen, Form- und Verfahrensfehlern

,da bei . Offenlage u.a. bis heute keine Begründunt zum B-Plan 1-083'3

abrufbar war.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit rüge ich die Aufstellung des B-Plans L-083-3 wegen der Aufstellung im

beschleunigten Verfahren nach 5 13 BauGB.

Den Trägern der öffentlichen Belange ist nach I 4 BauGB 1 Gelegenheit zur

Stellungnahme und Beteiligung zu geben, da hier eine Privatstraße der Stadt

ohne Widmung mit weiterem Verkehr belastet wird. Außer dem

unkontrollierbaren Anlieferungsverkehr mit 40 t LKW für einen

groß flächigen, emittierenden Einzelhandelsbetrieb soll nun ein Baugebiet

über diese Privatstraße erschlossen werden.

Die Erschließung ist jedoch nicht gewährleistet, da es sich um eine Privatstraße

der Stadt handelt, die nun von Müll-fahrzeugen, Feuerwehrfahrzeugen und

Rettungsfa h rzeuge n sowie Anwoh nerfa h rzeugen zusätzl ich belastet wird. Die

Straße ist qualitativ und quantitativ nicht ausreichend.

STADTVüRWALTUNG IffVE

| 0 Juhi 20t6
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Kleve, den 06.06.2015
Telefon:

Fax: 

Der tatsächliche Straßenverlauf stimmt nicht mit dem Straßenbauplan der

Stadt überein. Die Fahrbahn ist in einer Kurve nur 3.90m breit.

Es bestehen keine ordentlichen Bürgersteige. Sie haben auf einer Seite bei 1 m

Breite abgefräste Kanten, damit LKW sie befahren können. Auf der anderen

Seite sind Parkbuchten von PKW zugestellt und Baumanpflanzungen

vorhanden. Ein gefahrloses Begehen der ca. 80 neuen Bewohner des neuen

Baugebietes ist nicht gewährleistet, da mit sich entgegen-kommenden LKW-

Verkehr gerechnet werden muss.

An einer Stelle vor dem Haus meines mittelbaren Nachbarn

 wäre die Straße einschließlich Rinnstein und Gehwegen nur 3,70 m

breit.

Auf der anderen Seite sollen Mülleimer entsorgt werden. Die

,Entsorgungsfahrzeuge haben keinen Platz zum Stehen oder Wenden, da

Andienungsfahrzeuge kreuzen können. Die Karl-Leisner Straße ist für ein WA-

Gebiet konzipiert und gebaut worden, mit Einfamilienhäusern oder

Doppelhäusern. Sie ist in ihrer Breite unzulässig für sich entgegenkommenden

LKW-Verkehr.

Ein Grundstück welches Verkehrsfläche werden soll ist in Privatbesitz.

An der Einfahrt ?um neuen Plangebiet ist die Straße ?,79 m breit. Wie sollen

hier Rettungsfahrzeuge verkehren, Die verkehrliche Erschließung liegt nicht wie

angegeben bei4,50 m .sondern zwischen 3.90 m und 2,70 m.

Mit dem B-Plan L-083-l wurde für den Rewe Markt zu vielversiegelt und

überbaut. Mit dem B-Plan 1-083-3 findet eine weitere umfangreiche

Versiegelung statt. Man kann mit dieser Verschlimmbesserung nicht den

unrechtmäßigen B-Plan 1-083-1 heilen.



ann Kleve, den 06.06.2016
Telefon:

Außerdem erwarte ich eine Umweltverträglichkeitsprüfung bzw.

Umweltschutzprüfung, da in dem Plangebiet, mitten in der Stadt, seltene

Fledermausarten ansässig sind.

Mit freundlichen Grüßen

,3
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